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Geltendes Recht Version zur Publikation 10.11.2021 

 Verordnung zur Umsetzung von Massnahmen im Kulturbereich ge-
mäss Covid-19-Gesetz des Bundes 
(Verordnung Kulturbereich gemäss Covid-19-Gesetz) 

 Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, 

 unter Verweis auf seine Erläuterungen P200528, 

 beschliesst: 

 I. 

 Verordnung zur Umsetzung von Massnahmen im Kulturbereich gemäss Covid-
19-Gesetz des Bundes (Verordnung Kulturbereich gemäss Covid-19-Gesetz) 
vom 10. November 2020 (Stand 28. April 2021) wird wie folgt geändert: 

§  5 
Höchstbetrag 

 

1 Ausfallentschädigungen gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a sowie Art. 4 ff. Covid-19-Kul-
turverordnung für Kulturunternehmen werden nur bis zu einem Höchstbetrag von 
Fr. 1'000'000 je Gesuchstellerin oder Gesuchsteller zugesprochen. 

1 Ausfallentschädigungen gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a sowie Art. 4 ff. Covid-19-Kul-
turverordnung für Kulturunternehmen werden nur bis zu einem Höchstbetrag von 
Fr. 1'000'0002'000'000 je Gesuchstellerin oder Gesuchsteller zugesprochen. 

2 Ausfallentschädigungen gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a sowie Art. 4 ff. Covid-19-Kul-
turverordnung für Kulturschaffende werden nur bis zu einem Höchstbetrag von 
Fr. 100'000 je Gesuchstellerin oder Gesuchsteller zugesprochen. 

2 Ausfallentschädigungen gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a sowie Art. 4 ff. Covid-19-Kul-
turverordnung für Kulturschaffende werden nur bis zu einem Höchstbetrag von 
Fr. 100'000200'000 je Gesuchstellerin oder Gesuchsteller zugesprochen. 

 §  8 
Übergangsbestimmung zur Revision von § 5 
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Geltendes Recht Version zur Publikation 10.11.2021 

 1 Auf Gesuche, welche im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Rechts noch 
nicht abschliessend beurteilt worden sind, wird das für sie günstigere Recht an-
gewendet. 

 II. 

      Keine Änderung anderer Erlasse. 

 III. 

      Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

 IV. 

 Diese Änderung ist zu publizieren; sie tritt am 10. November 2021 in Kraft und 
hat dieselbe Geltungsdauer wie die Covid-19-Kulturverordnung des Bundesrates. 

 Im Namen des Regierungsrates 
Der Regierungspräsident: Beat Jans 
Die Staatsschreiberin: Barbara Schüpbach-Guggenbühl 

 


